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Satzung des Vereins VR 21587 Fassung vom :
"ZukunftsKinder Nepal" Hamburg 16. September 2012

Ä 1 Name und Sitz

1. Der Verein fÄhrt den Namen "ZukunftsKinder Nepal" . Er soll beim Amtsgericht Ham-
burg in das Vereinsregister eingetragen werden.

2. Nach erfolgter Eintragung fÄhrt der Name des Vereins den Zusatz "e.V.".
3. Der Verein hat seinen Sitz in Hamburg.
4. Das GeschÅftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

Ä 2 Vereinszweck

Zweck des Vereins ist die Beschaffung von Mitteln zur FÇrderung der Entwicklungszusam-
menarbeit sowie der internationalen Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten der Kultur 
und des VÇlkerverstÅndigungsgedankens.
Der Satzungszweck wird verwirklicht insbesondere durch die Weiterleitung der Mittel fÄr die 
steuerbegÄnstigten Zwecke an KÇrperschaften in Nepal, die der FÇrderung von Kindern in 
bezug auf schulische Bildung, Berufsausbildung, Umweltbildung und Gesundheit dienen.
Das Ziel ist FÇrderung von Schulbildung sowie Gesundheits- und Umweltbildung und damit 
eine Verbesserung der Lebensbedingungen der unterentwickelten und armen BevÇlkerung.

Ä 3 GemeinnÅtzigkeit
1. Der Verein verfolgt ausschlieÉlich und unmittelbar gemeinnÄtzige Zwecke im Sinne 

des Abschnitts "steuerbegÄnstigte Zwecke" der Abgabenordnung. Der Verein ist 
selbstlos tÅtig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

2. Mittel des Vereins dÄrfen nur fÄr satzungsgemÅÉe Zwecke verwendet werden.
3. Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus den 

Mitteln des Vereins.
4. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder 

durch unverhÅltnismÅÉig hohe VergÄtungen begÄnstigt werden.
5. Die Weiterleitung von Mitteln an eine auslÅndische KÇrperschaft erfolgt nur, sofern 

sich der EmpfÅnger verpflichtet, jÅhrlich spÅtestens vier Monate nach Abschluss eines 
jeden GeschÅftsjahres einen detaillierten Rechenschaftsbericht Äber die Verwendung 
der vom Verein erhaltenen Mittel vorzulegen. Ergibt sich aus diesem Rechenschafts-
bericht nicht, dass mit diesen Mitteln ausschlieÉlich die satzungsmÅÉigen Zwecke des 
Vereins verfolgt werden oder kommt der EmpfÅnger der Mittel der Pflicht zur Vorlage 
des Rechenschaftsberichtes nicht nach, wird die Weiterleitung der Vereinsmittel un-
verzÄglich eingestellt.

6. Der Verein ist parteipolitisch und konfessionell neutral.

Ä 4 Mitgliedschaft

1. Der Verein hat ordentliche Mitglieder und FÇrdermitglieder (Spender). Alle Mitglieder 
haben das Recht, an den Mitgliederversammlungen des Vereins teilzunehmen. Ñber 
die Aufnahme von ordentlichen Mitgliedern entscheidet der Vorstand nach schriftli-
chem Antrag. Jedes Mitglied muss unabhÅngig von der Form seiner Mitgliedschaft die 
Satzung des Vereins anerkennen.

2. Ordentliches Mitglied des Vereins kann jede rechtsfÅhige natÄrliche oder juristische 
Person werden, die bereit ist, die Ziele und Zwecke des Vereins zu unterstÄtzen. Or-
dentliche Mitglieder haben volles Stimmrecht auf der Mitgliederversammlung. Sie sind 
verpflichtet, den Mitgliedsbeitrag zu zahlen
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3. FÇrdermitglied des Vereins kann jede rechtsfÅhige natÄrliche oder juristische Person 
werden. FÇrdermitglieder haben kein Stimmrecht auf der Mitgliederversammlung. Sie 
unterstÄtzen die Arbeit des Vereins durch Geld- oder Sachzuwendungen sowie un-
entgeltliche Dienstleistungen nach eigenem Ermessen.

4. Jedes Mitglied ist verpflichtet, dem Vorstand des Vereins unaufgefordert seine jeweils 
gÄltigen Adressdaten mitzuteilen.

Ä 5 Beendigung der Mitgliedschaft
1. Die Mitgliedschaft endet durch Ausschluss, Austritt oder Tod des Mitglieds bzw. durch

den Verlust der RechtsfÅhigkeit bei juristischen Personen.
2. Der Austritt kann zum Jahresende durch schriftliche ErklÅrung gegenÄber dem Vor-

stand erfolgen.
3. Ein Mitglied kann durch den Beschluss des Vorstands mit mindestens drei Vierteln 

der Stimmen seiner Mitglieder ausgeschlossen werden, wenn es in grober Weise ge-
gen die Satzung oder die Interessen des Vereins verstoÉen oder seinen Mitgliedsbei-
trag auch nach zweimaliger schriftlicher Mahnung nicht bezahlt hat. Dem Mitglied 
muss vorher Gelegenheit zu einer Stellungnahme gegeben werden. Der Ausschluss 
muss begrÄndet und dem Mitglied schriftlich mitgeteilt werden. Er ist nach einer Frist 
von acht Wochen nach dieser Mitteilung wirksam. Das betroffene Mitglied kann sich 
innerhalb dieser Frist mit einem schriftlichen Widerspruch gegenÄber dem Vorstand 
an die nÅchste Mitgliederversammlung wenden. Diese entscheidet abschlieÉend mit 
mindestens drei Vierteln der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder Äber den 
Ausschluss. Liegt ein solcher Widerspruch vor, dauert die Mitgliedschaft bis zur Ent-
scheidung durch die Mitgliederversammlung fort.

Ä 6 MitgliedsbeitrÇge
Die HÇhe der MitgliedsbeitrÅge wird von der Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vor-
standes festgelegt.

Ä 7 Organe des Vereins

Die Organe des Vereins sind:
1. Die Mitgliederversammlung
2. Der Vorstand

Ä 8 Die Mitgliederversammlung
1. Die Mitgliederversammlung ist oberstes beschlussfassendes Organ des Vereins. Sie 

ist insbesondere fÄr folgende Angelegenheiten zustÅndig:

- Entgegennahme von TÅtigkeits- und Finanzberichten des Vorstandes
- Entgegennahme von PrÄfungsberichten der RechnungsprÄfer/innen
- Wahl des Vorstands sowie dessen Entlastung
- Wahl zweier RechnungsprÄfer/innen jeweils fÄr die Dauer von 2 Jahren
- ggf. Ausschluss von Mitgliedern
- Festsetzung der HÇhe der MitgliedsbeitrÅge
- Beschlussfassung Äber SatzungsÅnderungen
- Entscheidung Äber die AuflÇsung des Vereins

2. In der Mitgliederversammlung hat jedes ordentliche Mitglied eine Stimme. Juristische 
Personen verfÄgen ebenfalls nur Äber je ein Stimmrecht. Eine Ñbertragung des 
Stimmrechts ist nicht zulÅssig.
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3. BeschlÄsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher Mehrheit der abgege-
benen gÄltigen Stimmen gefasst. SatzungsÅnderungen bedÄrfen einer Mehrheit von 
zwei Dritteln der abgegebenen gÄltigen Stimmen, Entscheidungen Äber die AuflÇsung 
des Vereins kÇnnen nur mit einer Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen gÄlti-
gen Stimmen getroffen werden. Wahlen und Abstimmungen mÄssen schriftlich 
durchgefÄhrt werden, wenn ein Drittel der erschienenen Mitglieder oder ein Vor-
standsmitglied dies beantragt.

4. Eine ordentliche Mitgliederversammlung findet einmal jÅhrlich statt. Weitere bzw. au-
Éerordentliche Mitgliederversammlungen finden statt, wenn dies nach Ansicht des 
Vorstands im Interesse des Vereins erforderlich ist oder wenn die Einberufung einer 
derartigen Versammlung von einem Viertel der Mitglieder schriftlich vom Vorstand 
verlangt wird.

5. Mitgliederversammlungen werden vom Vorstand schriftlich, unter Bekanntgabe von 
Ort, Datum, Zeit und Tagesordnung einberufen. Auf anstehende Beschlussfassungen 
Äber SatzungsÅnderungen, den Ausschluss von Mitgliedern oder die AuflÇsung des 
Vereins muss mit der Einladung gesondert hingewiesen werden. Die Einberufungs-
frist betrÅgt vier Wochen. Die Frist beginnt mit dem auf die Absendung des Einla-
dungsschreibens folgenden Tag. Einladungen kÇnnen per Email versendet werden.

6. Auf Wunsch von mindestens 3 Mitgliedern muss ein formulierter Tagesordnungspunkt 
auf die Tagesordnung gesetzt werden. Dieser Tagesordnungspunkt muss bis 2 Wo-
chen vor dem Versammlungstermin dem Vorstand vorliegen und wird dann vom Vor-
stand an alle Mitglieder verteilt.

7. Jede ordnungsgemÅÉ einberufene Mitgliederversammlung ist ohne RÄcksicht auf die 
Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfÅhig.

8. Jede Mitgliederversammlung wird vom Vorstand geleitet, wenn nicht ein anderer Ver-
sammlungsleiter gewÅhlt wird.

9. Ñber die Mitgliederversammlung ist ein Protokoll anzufertigen, das von dem/der je-
weiligen Protokollant/in und einem anwesenden Mitglied zu unterzeichnen ist.

Ä 9. Der Vorstand
1. Der Vorstand fÄhrt die GeschÅfte des Vereins. Er besteht aus mindestens fÄnf Mitglie-

dern: dem/der Vorsitzenden, dem/der stellvertretenden Vorsitzenden und dem/der 
Schatzmeister/in sowie zwei oder mehr Beisitzern. Der Verein wird durch zwei Mitglie-
der des Vorstands gemeinsam vertreten.

2. Der Vorstand ist fÄr alle Belange des Vereins zustÅndig, soweit sie nicht durch die 
Satzung der Mitgliederversammlung Äbertragen sind. Er hat insbesondere folgende 
Aufgaben:

- Vorbereitung/Einberufung der Mitgliederversammlung u. Aufstellung der Tagesordnung
- Erstellung des Jahresberichtes
- Beschlussfassung Äber die Aufnahme sowie den Ausschluss von Mitgliedern
- Begleitung von Projekten im Sinne des Vereinszwecks
- Entscheidung Äber die Mittelverwendung
- AusfÄhrung von BeschlÄssen der Mitgliederversammlungen

3. Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung fÄr die Dauer von zwei Jahren, ge-
rechnet von der Wahl an, gewÅhlt. Er bleibt jedoch immer bis zur Neuwahl des Vor-
standes im Amt. Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vorzeitig aus, so kann der Vor-
stand fÄr die restliche Amtsdauer des/der Ausgeschiedenen eine/n Nachfolger/in be-
stellen, der/die von der nÅchsten ordentlichen Mitgliederversammlung zu bestÅtigen 
ist. Mit Beendigung der Mitgliedschaft im Verein endet ggf. auch das Amt als Vorstand.
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4. Der Vorstand ist beschlussfÅhig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder anwesend ist. 
Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit der abgegebenen gÄltigen Stim-
men. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des/der Vorsitzenden, bei des-
sen/deren Abwesenheit des/der stellvertretenden Vorsitzenden.

Ä 10. AuflÉsung des Vereins
1. Die AuflÇsung des Vereins kann nur in einer Mitgliederversammlung mit einer Mehr-

heit von drei Vierteln der abgegebenen gÄltigen Stimmen beschlossen werden.
2. Falls die Mitgliederversammlung nichts anderes beschlieÉt, sind der/die Vorsitzende 

und der/die stellvertretende Vorsitzende gemeinsam vertretungsberechtigte Liquida-
tor/innen.

3. Bei AuflÇsung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegÄnstigter Zwecke fÅllt das Ver-
einsvermÇgen an eine juristische Person des Çffentlichen Rechts oder eine andere 
steuerbegÄnstigte KÇrperschaft zwecks Verwendung fÄr die Entwicklungszusammen-
arbeit in Nepal sowie der internationalen Gesinnung, der Toleranz auf allen Gebieten 
der Kultur und des VÇlkerverstÅndigungsgedankens.

4. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend, wenn der Verein aus einem 
anderen Grund aufgelÇst wird oder seine RechtsfÅhigkeit verliert.

Ä 11 Allgemeines
Der gesamte Schriftverkehr im Verein darf auch per Email erfolgen, soweit die Email-
Adresse bekannt ist. 


